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Allgemeine Verfügungen

Nr . 17678 . R>. Die Verpachtung von Zweitgeleisgelände betreffend .

Die Pachtbeträge für das in Nutzung des Bahnpersonals befindliche Zweitgeleisgelände
sollen vom laufenden Jahre ab nicht mehr auf Grund ständiger Soll -Vorträge in der Hauptkasse -
Rechnung , sondern auf Grund alljährlich vorzulegender Verzeichnisse eingehoben werden .

Die Großh . Bahnbauinspektoren haben daher an Stelle der bisher vorgelegten Veränderungs¬
listen alljährlich auf 20 . August genaue Verzeichnisse über sämmtliche verpachtete Zweitgeleisflächen
des Bezirks , ähnlich wie dies für die in Pacht gegebenen Bahnböschungen geschieht , anher
vorzulegen . Dabei wird bemerkt , daß diesen Vorlagen etwaige Anträge auf dauernde oder
zeitweise Minderung oder Erhöhung der festgesetzten Pachtbeträge selbstredend vorauszugehen haben .

Die Einhebung der Pachtbeträge für Zweitgeleisflächen geschieht durch Abzug in den
Gehaltskarten für den Monat Oktober bezw . bei nicht angestelltem Personal auf 1 . November ,
wovon die Pächter zu verständigen sind .

Karlsruhe , den 7 . März 1889 .

Generaldirektion der Großherzoglich Badischen Staatseisenbahnen .

Schneider .



Nr . 18141 . 6 . Den Betrieb der Strecke Landesgrenze — Würzburg und auf

dem Bahnhofe Würzburg betreffend .

Mit höherer Genehmigung und im Einverständniß mit der Generaldirektion der Königlich

Bayerischen Staatseisenbahnen wird seit 16 . Mai 1888 auf Station Heidingsfeld der gesammte

diesseitige Stationsdienst und seit 1 . März l . I . auf Station Würzburg auch der gesammte

diesseitige Güterexpeditionsdieust (die Wagenrevision und Wagenaufschreibung ausgenommen )

durch Bayerisches Personal , aber wie bisher unter der Bezeichnung „ Großh . Badische Billet¬

ausgabestelle Heidingsfeld " bezw . „ Großh . Badische Güterverwaltung Würzburg " und nach den

diesseiügen Vorschriften verwaltet . Nur der Fahrdienst auf der Strecke Heidingsfeld — Würzburg
wird nach den bezüglichen Bayerischen Vorschriften vollzogen .

Karlsruhe , den 9 . März 1889 .

Generaldirektion der Großherzoglich Badischen Staatseisenbahnen .

Zchupp .

Nr . 18169 . ö . Die Annahme von Bijouteriewaaren als Expreßgut

betreffend .

Um die mit Werth versicherten Expreßgüter , namentlich die kleineren Stücke , thunlichst zu

sicher» , wird bestimmt , daß diese Gegenstände seitens der Gepäckschaffner in die in den Gepäck¬

wagen angebrachten verschließbaren Aufbewahrungsräume für Geldsendungen eingelegt und auch
bei den Expeditionen bis zur Beförderung bezw . bis zur Abholung oder Zuführung unter

Verschluß gehalten werden . Dem in Betracht kommenden unterstellten Fahrpersonale ist

entsprechende Eröffnung zu machen .

Zu den 84 , 98 und 102 der Instruktion für die Beförderung von Personen rc . sowie

zu den M . 100 und 102 der Dienstanweisung für die Zugmeister , Oberschaffner und Schaffner
werden Deckblätter ausgegeben werden .

Karlsruhe , den 9 . März 1889 .

Generaldirektion der Großherzoglich Badischen Staatseiseubahnen .

L ch u p p .

Sonstige Bekanntmachungen . .
Personalsache .

Nr 17731 . L .V . Der BerwaltrmgSrath der All¬

gemeinen Versorgungs - Anstalt dahier hat zu dem im dies¬

seitigen Verordnungsblatt Nr . 62 von 1888 unter Num¬

mer 94344 . R . erwähnten „ Regulativ über die Aufrecht¬

erhaltung der Lebensverflcherungen für den Fall wirklichen

Kriegsdienstes " besondere „ Ausführungs - Bestimmungen "

erlassen , deren Inhalt , soweit derselbe für das diesseitige
Personal von Interesse ist , nachstehend bekannt gegeben
wird :
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„ Di « Bestimmungen des gedachten Regulativs sind auch
für die bei der Versorgungs -Anstalt versicherten Beamten ,
welche nach § . 125 der Deutschen Wehrordnung vom 22 .
November 1888 »14 unabkömmlich bezeichnet sind ,
maßgebend .

Den als unabkömmlich bezeichnet «!! Beamten
werden diejenigen Beamten und Bediensteten ( auch ständi¬
gen Arbeiter ) der Staats -EisenbahnverwaUung gleichge¬
richtet , welche nach §. 127 der Wehrordnung zur Ver¬

wendung bei Feld -Eisenbahnformationen auSgewahlt oder
nach 8 - 128 der Wehrordnnnz vom Waffendienst zurück¬
gestellt sind .

Bereits Versicherte können darnach ihre Ver¬

sicherungen auf die Gefahren des Krieges ausdehnen lassen ,
wenn sie dieses vor dem I . April 1889 beantrag «» und

zur Zahlung der - festgesetzten Kriegszusatzprämien vom

Dezember 1888 an bereit sind .

Versicherungssuchende find zur Zahlung der

Kriegszusatzprämien vom Abschluß der Versiche¬
rung an verpflichtet .

Die rcgnlativmätzigcn Znfatzprämirn werden jedoch
insolauge , als die Betreffenden als unabkömmlich bezeich¬
net sind , wicht erhoben , sondern nachträglich erst dann

bezahlt , wenn die Unabkömmlichkeit nicht mehr ausge¬
sprochen wird , und die Betreffenden in diesem Zeitpunkt
noch den Gefahrklassen des 8 - 2 des Regulativs ange¬
hören .

H.
In Ausführung von Ziffer I melden sich die bereits

Versicherten vor dem I . April 1889 unter Vor¬

lage der Bescheinigungen über Unabkömmlichkeit sowie
unter Anschluß der Militärpapiere bei der Versorgungs -
Anstalt auf den cingeführten Formularen zur Kriegsver¬
sicherung an .

Sie erhalten dagegen seitens der Versorgungs -Anstalt
eine Bestätigung , daß , wenn für sie der Unabkömmlich¬
keitsgrund später wegfällt und sie dann noch den Gefahr¬
klassen des § . 2 des Regulativs angehöreu , ihre Versicher¬
ungen nach Maßgabe des letzteren auch für die Gefahren
des Kriegsdienstes gelten werden , vorausgesetzt , daß sie
den Vorschriften dieser Ausführungs -Bestimmungen Nach¬
kommen .

Versichern ngssuch ende senden mit ihrer Bei¬
trittserklärung an die Versorgungs -Anstalt die vorerwähn¬
ten Bescheinigungen und ihre LMftärpapiere ein . In den
von der Versorgungs -Anstalt ausgestellt werbenden Ver¬
sicherungs - Urkunden erhalten sie dann eine Bestätigung
in obigem Sinne .

m.
Wenn ein jetzt bereits Versicherler , welcher seine Ver¬

sicherung in Gemäßheit des Regulativs ( 8 - 4 Absatz 2,
8 - 5 Absatz I ) rechtzeitig auf die Gefahren des Krieges

ausgedehnt und sich zur Zahlung der Zusatzprämie bereit

erklärt hat , erst späterhin als unabkömmlich .erklärt wird ,
so hat er , um für die Dauer der Unabkömmlichkeit von
Zahlung der Zusatzprämie befreit zu werden , die im ersten
Absatz von Ziffern genannten Papiere sofort der Ver¬
sorgungs -Anstalt vorzulegen .

Gleiches gilt , wenn ein nach dem I . Dezember 1888
der Versorgungs -Anstalt Beitretender erst späterhin als
unabkömmlich erklärt wird .

IV .
Sobald ein Versicherter , welcher « och den Gesahrklassen

des 8 - 2 des Regulativs angehört , nicht mehr als unab¬
kömmlich erklärt wird , ist er verpflichtet , sofort der Ver¬
sorgungs -Anstalt Anzeige zu erstatten , damit die Kriegs -
Versicherung ohn « Verzug in Kraft treten kann . M «
alsdann zu zahlende Zusatzprämie beginnt gemäß 8- ff
des Regulativs

a . für die nach Ziffer II bereits Versicherten
mit dem 1 . Dezember 1888 ,

b. für die nach Ziffer II VersicherungssncheU -
den mit dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ,

o . für die in III . Erwähnten mit dem Zeitpunkt ,
von welchem an die sonst zu zahlende Zusatzprämie
unerhoben geblieben ist,

und berechnet sich ans den in Betracht kommenden Gatzen
von 8 - 2 des Regulativs .

Die hiernach zu leistende Nachzahlung ist sofort zu
entrichten , wogegen di« Versicherten den wirklichen Kriegs¬
versicherungsschein erhalten . — Vor dieser Zahlung tritt
die Kriegsversicherung nicht in Kraft ; dessenungeachtet
steht der Versorgungs -Anstalt ein Klagerecht für die schul¬
dige Nachzahlung zu.

V.
Die unter den zweiten Absatz von Ziffer I fallenden

Versicherten und Versichcrungssnchenden legen statt der
Bescheinigung über Unabkönrmlichkeit die entsprechenden
anderweitigen Bescheinigungen vor .

Sobald der Versicherte der im roste« und ftvtiten M »
satz von Ziffer I genannten Kategorien einer andern , als
welcher er bisher angehörte , zugewiesen wird , hat er der
Versorgungs - Anstalt die entsprechende anderweitige Be¬
scheinigung vorzulegen .

VI .
Die vorstehenden Bestimmungen unterliegen im Sinne

des 8- 11 des Regulativs der dorten vorgesehenen Ab¬
änderung ."

Die betreffenden Beamte « und Bedienstete « der dies¬

seitigen Verwaltung sind auf diese Bestimmungen , von
welchen Original -Abdrücke bei den mit dem PrLmien -Ein »

zug betraute « Dienststellen bezögen werden können , auf¬
merksam zu machen und besonders auch darauf Hinzuweisen ,
daß hierdurch die Anmeldefrist , die ursprünglich aus 1 . März
festgesetzt war , bis 1 . April l . I . verlängert worden ist.
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Dabei sind die nicht oder nicht mehr militärdienstpflich¬

tigen Beamten rc . , welche für den Kriegsfall zum Feld -

Eisenbahndienst in Aussicht genommen sind, zu verständigen ,
daß sie nach einer von Großh . Finanzministerium gegebenen
bezüglichen Erläuterung unter die Bestimmung des ß . 3o
deS Regulativs fallen und daß demgemäß ihre Kriegs¬
versicherung seitens der Versorgungs -Anstalt ohne Zahlung
der Zusatzprämie übernommen werde .

Denjenigen vom Waffendienst zurückgestellten
Beamten und Bediensteten , welche beabsichtigen , sich zur
Kriegsversicherung anzumelden , ist , um der in Ziffer V
obiger Bestimmungen gestellten Anforderung zu genügen ,
eine Bescheinigung in nachstehender Form auszufolgen :

„ N . N . ist aus Grund von § . 125 Ziff . 3 bezw - 128
Ziff . 1 der Wehrordnung derzeit vom Waffendienst zurück¬
gestellt .

. den ^ . 1889 .

Großh . "

Die Ausstellung dieser Bescheinigungen hat durch die
betreffenden Bezirksbeamten bezw . durch die Vorstände der
Centralanstalten und rückstchtlich des Personals der Hilfs -
bureaur der Generaldirektion durch das Centralbureau zu
erfolgen .

Leichenbesörderung .

Nr . 17688 . L . Zu Seite 97 der Instruktion über
die Beförderung von Personen rc . ist ein Deckblatt und als
Ergänzungsblatt zu § . 125 eine Anlage — Seite 133 —

erschienen , welche den Dienststellen in der erforderlichen
Anzahl k. H . zugehen werden .

Betriebseröfsnungen und Mittheilungen .

Nr . 17S36 . L .

I . Eröffnung von Strecken .

1 . Am 31 - Dezember v . I . die Nebenbahn Grohn -Vege »

fack— Farge ( Dir . -Bez . Hannover ) 10,4 Lw , Stationen :
Grohn -Vegesack, Hammersbeck , Blumenthal , Rönnebeck
und Farge .

2 . Am 26 . Januar l . I . die Schmalspurbahn Eckern¬
förde— Ellenberg ( Theilstrecke der Eckernsörde — Kappel -
ner Schmalspurbahn ) , Stationen : Eckernförde , Barkels -

bh k . 6 . L . und 8t . , Holzdorf , Söby , Vogelfang ,
Schuby , Dörphof , Karby , Brodersby , Ellcnberg und
Kappeln k . 6 .

Die unter O . Z . 1 aufgesührte Strecke ist als
Vereinsbahnstrecke zu betrachten .

II . Eröffnung von Stationen .

Station ThmbarkV . der Strecke Saybusch —
Zablocie — Neu - Sandez ( Oesterreichische Staatsbahnen ) .

III . Aenderung in den Befugnissen der
Stationen .

Station Niklasberg der Strecke Brüx — Moldau
( Oesterreichische Staatsbahnen ) nunmehr auch für fran -
kirte Eilgüter ohne Nachnahmebelastung .

IV . Aenderung von Stationsnamen .

1 . Mit Einführung des nächsten Sommerfahrplanes der
Name der Station Straßburg -Metzgerthor ( Eisenbahnen
in Elsaß -Lothringen ) in „ Straßburg -Neudorf " .

2 . Der Name der Station Nenndorf der Strecke Weetzen—
Haste ( Dir .- Bez . Hannover ) in „ Bad Nenndors " .

3 . Der Name der Station Falkenau ( Böhmische Nord¬
bahn -Gesellschaft) in „ Falkenau -Hillemühl " .
Von vorstehenden Aenderungen ist im Koch ' scheu

Stationsverzeichniß Vormerkung zu machen .

Aufgefnndenes Geld .

Es wurde aufgesunden :

am 8 . März im Bereiche des Bahnhofes in Offenburg
der Betrag von 10

Personalnachrichtcn .

Das Großh . Ministerium der Finanzen hat
den Stationskontroleur Ludwig Gutmann in Mann¬

heim nach Baden und

den Stationskontroleur Georg Pippig in Baden nach
Mannheim versetzt.

Entlassen wurde :

Werkstättearbeiter Adam Keidel in Heidelberg .
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